
 

 

Kommentare und Bemerkungen zum Entwurf NAV Privathaushalt Kanton Zug. 

 

Artikel Bemerkungen/Anregungen 

§1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§4 Abs. 5 
Die arbeitnehmende Person hat Anspruch 
auf eine Entschädigung in der Höhe des-
sen, was sie während eines Monats an 
Lohn erhalten hätte. 

Viele „Care- Migrant:innen“ reisen oft für 3 Mo-

nate befristet ein und müssen dann wieder für 

eine gewisse Zeit nach Hause zurückkehren und 

dann wieder zum Einsatz einreisen. Auch für sie 

soll sie dieser NAV gelten.  

 

Zu prüfen wäre, ob dringend benötigten Care-

Migrant:innen eine L Aufenthalts- und Arbeitsbe-

willigung ausgestellt werden könnte. 

 

 

Schwerfällige Formulierung. Vorschlag: „… in der 

Höhe ihres bisherigen Monatslohns.“ 

 

 

§7 Bst d 

auf ein abschliessbares Einzelzimmer mit zeitge-

mässem Ausbaustandard; 

Noch wichtiger als ein zeitgemässer Ausbaustan-
dard erscheint uns ein Fenster und Tageslicht: 
auf ein abschliessbares Einzelzimmer mit Fenster 
und zeitgemässem Ausbaustandard 

§9 Abs. 1 

Bei Bedarf die ihr zumutbaren 

Überstunden 

Was heisst das? Was ist zumutbar? Überstunden 
sollten keine Regelmässigkeit aufweisen und 
nach oben begrenzt werden. 

§12 Ruhetage 
 

Für eine völlig alleinstehende, voll betreuungs-
bedürftige Personen ist eine grosse Herausforde-
rung, für 1.5 Tage / 36 Stunden eine Ablösung 
zu finden. Wie kann sichergestellt werden, dass 
diese Person so regelmässig und zuverlässig ei-
nen Ferienplatz in einem Heim oder zu einer Er-
satz-Pflegeperson bekommen kann? Ohne eine 
solche Sicherstellung ist u.E. die Gefahr gross, 
dass es in dieser Zeit zu einem Unfall kommt oder 
der arbeitnehmenden Person die ihr zustehen-
den Ruhetage nicht erhalten wird. 

§12 Abs. 2 

zwei freie Tage an einem Sonntag 

Nicht für alle Personen sind Sonntage ein wichti-
ger religiöser Tag. Der Gesetzgeber sollte somit 
nicht unnötig einschränken, z.B. „zweimal einen 
bestimmten Wochentag beispielsweise einen Sonn-
tag im Monat frei. Im Weiteren siehe obige Bemer-
kung zu §12 bzgl. Ablösung 

§13 Abs. 4 
Die Arbeitgebende Person …..soweit Rück-
sicht, als dies mit den Interessen 
ihres Haushalts vereinbar ist. 

„Haushalt“ erscheint uns als unklare Formu-
lierung. Vorschlag: „… als dies mit den Interes-
sen der betreuten Person vereinbar ist. 



 

§14 

Bezahlte arbeitsfreie Tage 

Pensum abhängig. Vorschlag: „… hat im Umfang ih-
res Pensums Anspruch auf..:“ 

Für Care-Migrant:innen wäre es oft wohl unrealis-

tisch, ohne zusätzliche Ferientage an ein Hochzeit 

oder Todesfall in ihrem Herkunftsland hinzurei-

sen. Die noch grössere Herausforderung wird je-

doch wahrscheinlich bei der Verfügbarkeit einer 

Ablösung liegen. Auch hierfür wäre eine zentrale 

Beratungs- und Unterstützungsstelle, die auch 

solche Ablösungen vermitteln könnte, von gros-

ser Wichtigkeit (siehe auch allgemeine Bemer-

kung zu §12) 

§15 Abs. 1 
Der aktuell auf Bundesebene geltende 
NAV Hauswirtschaft SR 221.215.329.4), 
welcher zwingende Mindestlöhne für 
hauswirtschaftliche Tätigkeiten festlegt, 
ist zeitlich befristet bis 31. Dezember 
2025. Wird er dannzumal nicht verlän-
gert, entfallen die zwingenden Mindest-
lohnvorschriften. 

Falls der nationale NAV Hauswirtschaft nicht 
verlängert wird, sollte der KT ZG eigene, den 
örtlichen Gegebenheiten angepasste Mindest-
löhne festzulegen. In Anbetracht der hohen 
Mietkosten sollte ein allfälliges Wohnrecht als 
Naturallohnbewertung eigenständig vom übri-
gen Lohn betrachtet werden. 

§16 Abs. 2 
Ist während der Präsenzzeit ein Arbeitsein-
satz zu leisten, so zählt die entsprechende 
Zeit als voll zu vergütende Arbeitszeit 

Bezüglich der Kurzeinsätze sollten unabhängig 
von der Dauer mindestens 15 Minuten zu vergü-
ten sein. Das führt zu einem ruhigeren Umgang 
und erleichtert auch den administrativen Auf-
wand. 

§17 Abs. 1 
Die Auszahlung des Lohnes samt Famili-
enzulagen und die Aushändigung der 
detaillierten Lohnabrechnung hat spätes-
tens am 5. Tag des Folgemonats zu erfol-
gen. 

Die Vergütung für die Präsenzzeiten gehört zum 
Lohn und muss zusätzlich zum Lohn entrichtet 
und ausgewiesen werden. 
Der Einfachheit halber solle auch ein Pauschalar-
beitsvertrag möglich sein, wo die Angaben von 
Details (z.B. wie oft in der Nacht aufgestanden 
werden wird) dann nicht nötig sind wegen den 
gesamthaft festgelegten durchschnittlichen Er-
fahrungswerten.  
Vorschlag Streichung von „detailliert“: „…die Aus-
händigung der Lohnabrechnung“ 

§19 

 

 

 

 

 

 

 
§19 Abs. 2 
Dieses Dokument führt die geleisteten Ar-
beitszeiten, die Präsenzzeiten, die Pausen so-
wie allfällig geleistete Überstunden auf. 
 
 
 

Sowohl die betreute wie auch die arbeitgebende 
Person könnte überfordert sein von der Aufgabe, 
eine so detaillierte Arbeitsdokumentation zu füh-
ren und zu kontrollieren. Wir empfehlen die Mög-
lichkeit eines Pauschalarbeitsvertrages, wo der 
Umfang der Aufgaben detailliert und quantifiziert 
beschrieben sind, aber von Durchschnittswerten 
ausgeht, so dass nicht monatlich eine detaillierte 
Arbeitszeitdokumentation erstellt werden muss. 
 
Antrag: Vereinfachung dieses Satzes um auch 
Pauschalarbeitsverträge zu ermöglichen; Vor-
schlag Streichung von „die Präsenzzeiten, die 
Pausen“: „Dieses Dokument führt die geleisteten 
Arbeitszeiten, die Präsenzzeiten sowie allfällig ge-
leistete Überstunden auf.“ 



 

 
§19 Abs. 3 (neu)  
Der arbeitnehmenden Person ist eine Kopie 
der visierten Arbeitszeitdokumentation 
auszuhändigen. 

 
neu: Auch die arbeitnehmende Person soll eine 
schriftliche Bestätigung ihrer erbrachten Arbeits-
zeitleistung haben. Dies beugt allfälligen Missver-
ständnissen vor. 

§23 

Dienstaltergeschenke 

Der Einfachheit halber und weil er wohl sehr sel-
ben zum Einsatz kommen würde, empfehlen wir 
die Streichung von §23. 

 


